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A. Bekanntmachungen des Landraths.
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-to. use] . Namslau, den 1. April 1892.
Nachstehend» werden diejenigen Bestimmungen des Reichsgesetzes betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880 zum Abdruck gebracht
welche sich auf die Anzeigepflicht bei Viehseuchen sowie auf die Bestrafung der Umge-
hung dieser Anzeigepflicht beziehen. · ·

Die Guts- und Gemeinde-Vorsteher mache ich dafür verantwortlich, daß diese
Bestimmungen erneut zur Kenntniß sämmtlicher Viehbesitzer ihrer Bezirke ohne Aus-«
nahme gelangen. Dieselben sind ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß Anzeigen nicht
nur erfolgen müssen bei dem Ausbruch einer Seuche, sondern daß auch die Unterlassung
der Anzeige von verdächtigen Erscheinungen welche den Ausbruch einer solchen Krank-
heit befürchten lassen, also des Seuchen-Verdachtes, strafbar ist.

Ebenso wie die gänzliche Unterlassung der Anzeige wird auch die Verzdgerung
derselben bestraft; 24 Stunden nach erfolgter Kenntniß vor dem Ausbruche der Seuche
oder von verdächtigen Erscheinungen muß die Anzeige erfolgen, und zwar bei der
Ortspolizeibehörde. «

Die Ortspolizeibehörden wollen der Befolgung dieser gerade jetzt für den hie-
sigen Kreis ungemein wichtigen Bestimmungen ihre volle Aufmerksamkeit zuwenden und
UkItk)Igenfalls mit scharfen Strafen vorgehen.

Die Gendarmen sind von mir mit eingehender Weisung versehen.
Die am Schluß abgedruckte gemeinfaßliche Belehrung über die Kennzeichnung

und den Verlauf der Maul- und Klauenseuche empfehle ich allgemeiner Beachtung.
n. Anzeigevflicht.

Der Besitzer von Hausthieren ist verpflichtet, von dem Ausbruche einer der in § I0
angeführten Seuchen unter seinem Viehstande und von allen verdächtigen Erscheinungen bei
demselben, welche den Ausdruck) einer solchen Krankheit befürchten lassen, sofort der Polizei-
bEh5kdE AUzeige zu machen, auch das Thier von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung
fremder Thiere besteht, fern zu halten.

Die gleichen Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in Vertretung des Besitzers der
WkkkhschUft vorsieht, ferner bezüglich der auf dem Transporte befindlichen Thiere dem Beglei-
ter derselben und bezüglich der »in fremdem Gewahrsam besindlichen Thiere dem Besitzer der
bSkk9ssMdeU Gehöfte, Stallungen,- Koppeln oder Weiden.

Zur sofortiges: Anzeige sind auch die Thierärzte und alle diejenigen Personen verpflichtet,
welche sich gewerbsmäßig mit der Ausübung der Thierheilkunde beschäftigen, ingleichen die
Fleischbeschauer, sowie diejenigen, welche gewerbsmäßig mit der Beseitigung, Verwerthung oder
Bearbeitung thierischer K"adaver oder thierischer Bestandtheile sich beschäftigen, wenn sie, bevor
ein «polizeiliches Einschreiten stattgefunden hat, von dem Ausbruche einer der nachbenannten
Seuchen oder von Erscheinungen unter dem Viehbestande, welche den Verdacht eines Seuchen-
ausbruchs begründen, Kenntniß erhalten. «
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z · d. Strafvorschrifteu.   » «  .
» Mit� Geldstrafe von 10 bis 1«5u Mark oder mit Haft nicht unter einer Woche wird,

sofern mcht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirrt ist, bestraft:
wer der Vorschrift der §§ 9 und 10 zuwider die »»Anzeige vom Ausbruch der Seuche
oder vom Seuchenverdacht unterläßt, oder -länger: als 24 Stunden nach erhaltener
Kenntniß verzögert, oder es unterläßt, die verdächtigen Thiere von Orten, an welchen
die Gefahr der Ansteckung fremder Thiere besteht,-fern zu halten.1·

Maul- und Klauenseuche (Aphteuseuche) des Riudviehes der Schafe, Ziegen und Schweine.
Die Maul- und Klauenseuche ist eine ansteckende, vorzugsweise bei Rindern, Schafen, Ziegen

und Schweinen vorkommende fiberhafte Krankheit, welche in der Bildung von Bläschen auf der
Maulschleimhaut und in der Klauenspalte besteht, und die sich häufig über große Ländergebiete verbreitet:

Als Kennzeichen sind zu beachten: « « « «· « · «
« A. Bei Rin·dern.  «·  »
Eingenommenheit des Kopfes, leichte Schwellung der Schleimhaut und Anhäufung eines

fadenziehenden Schleimes in der Maulspalte und an den vorderen Lippenrändern. Bei kauenderBerFegungs des Kiefers hört man deutlich einen eigenthümlichen schnalzenden Ton, der sehr charak-
teri ti eh it. , . -.

Die Freßlust ist verringert, das Wiederkäuen meistens unterbrochen.
Diese Kennzeichen müssen den Verdacht auf Maulseuche erregen und eine spezielle Unter-

suchung des Maules veranlassen.  . · . « , H-
Am zahnlosen Lippenrande, an der Zungenspitze, an den Rändern -der Zunge und auf der

oberen breiten Zungenfläche, auch auf der Schleimhaut der Unterlippe und des Maules zeigen· sich
Blasen, welche mit einer wasserhellen, gelblichen,-« später trüben "Flüssigkeit.-gefüllt sind, 12 bis 24
Stunden nach ihrem Erscheinen aufplatzen und rothe aufgelocke«r-te, von der Oberhaut entblößte
Stellen zuriicklassen. Letztere sind sehr schmerzhaft, erschweren die Aufnahme fester Nahrungsmittel
und das Kauen derselben, so daß in» dieser Zeit die Thiere häusig nicht mehr fressen. D(1sKlau-
enleiden tritt meistens gleichzeitig hervor. Es werden in der Regel sämmtliche Klauen gleichmäßig
ergriffen. An denselben zeigt sich zuerst vermehrte Wärme, bei Füßen mit heller Haut« "auch Rös-
thung, große Empsindlichkeit an der Krone und in der Klauenspalte. Die Thiere haben einen. ge-
spannten Gang, treten in der Fessel nicht durch, so daß die szFesselgelenke nach vorn geschoben wer-
den und köthenständig erscheinen. : .

In kurzer Zeit bilden sich Blasen in der Klauenspalte, mehr nach den BalIenzu, welche

I

schneller als die an der Maulschleimhaut platzen und wunde Stellen hinterlassen. ·. sz . .
Die Thiere liegen viel, stehen schwer auf und können sich nur mühsam von der Stelle

bewegen, seyen die Füße schonend nieder und verrathen bedeutende Schmerzen. » »
B. Bei Schafen und Ziegen sind die Kennzeichen ähnlicher Art, doch tritt hier die Krank-

heit häusiger an den Füßen als an der Maulschleimhaut auf. Die Bläschen im Maule sind sehr
klein und kommen meistens nur am zahnlosen Rande des Oberkiefers zum Ausbruch.

-An den Klauen zeigt sich zuerst Geschwulst und Röthung an· der Krone und in der Klauen-
fpalte, worauf kleine Bläschen erscheinen, die aufplatzen,« wunde Stellen bilden und sich später mit
Schorfen bedecken.

O. Bei Schweinen sindet sich vorzugsweise die Klauenseuche, sehr viel seltener die Maul-
seuche vor. Bei der Letzteren erscheinen die Bläschen meistens am Rüssel, weniger am Maule selbst.

Das Klauenleiden tritt häufig mit großer Heftigkeit auf. Die Entzündung der Haut und
die Bildung der Bläschen gehen oft über das Fesselgelenk hinaus, die Hornkapseln werden lose,
die Thiere schuhen aus und können sich nur schwer von der Stelle bewegen.

- Das Ausschuhen kommt besonders bei Tr«eibeschweinen und bei Transportschweinen auf Vieh-
höfen vor, so daß man hier auf Triften und Wegen große Mengen von Hornschuhen vorfindet.

Die Bläschen werden außerdem noch, besonders beim Rinde, am Euter und auf der Horn-
haut der Augen beobachtet.

Der Ansteckungsstofs, welcher bei dieser Krankheit erzeugt wird, ist theils flüchtiger, theils
fixer· Natur, findet sich nur in dem Jnhalte der Bläschen, später in der Absonderung -der wunden
Stellen und Geschwürsflächen vor. Er haftet sehr leicht an allen möglichen Gegenständen, besonders
an festen Körpern und wird vorzugsweise durch diese, seltener durch die Luft, verschleppt.

Hauptsächlich sind es die Viehtransportmittel (Eisenbahnviehwagen), ferner die Wege, auf
denen kranke Thiere getrieben werden, die Stallungen in denen dieselben gestanden, der Dünger,
Stroh und Heu, Stallutensilien welche von dem Ansteckungsstoff verunreinigt werden und als die
gefährlichsten Zwischenträger des Contagiums angesehen werden müssen.

Jn Deutschland und den westlichen Ländern Europas entwickelt sich die Seuche niemals
von selbst, wird vielmehr stets aus dem Osten, vorzugsweise durch russische Schweine- eiUgeschleppt-
welche entweder durch große Läuderstrecken getrieben werden oder auf Eisenbahnen transportirt, die
Transportwagen inficiren und dadurch immer zu erneuter Ansteckung Veranlassung geben, wodurch
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die Seuche oft in ganz kurzer Zeit große Dimensionen annimmt und sich über weite Länderstrecken
b «t t. "ver M e Die Zeit, in welcher die Seuche nach erfolgter Ansteckung zum Ausbruch kommt, beträgt

der Regel nach etwa Z bis 6 Tage, jedoch kann auch schon innerhalb 24 Stunden und noch nach
6 Tagen der Ausbruch erfolgen. Auch können »die Thiere wiederholt von der Seuche
ergriffen werden, so daß ein einmaliges Durchseuchen nicht vor wiederholter Ansteckung schützt, doch
kommt in derselben Seuchenperiode ein wiederholtes Auftreten bei durchgeseuchten Thieren nur als

me vor.AuMah Der Verlauf der Seuche ist meistens schnell, die Dauer beträgt in der Regel nur 8��14
Tage, doch kann dieselbe bei ungünstigen Außeneinslüssen, weiten Transporten u. s. w. auch längere
Zeit bis zur Genesung erfordern. Letztere erfolgt durch einfache Vernarbung der Wundflächen, wobei
die Narben noch kurze Zeit sichtbar bleiben- später aber ganz verschwinden. . »
« Nachkrankheiten, tiefe Geschwürsbildung, Durchliegen u. s. «w. können die Genesung lange
verzögern, während die eigentliche Krankheit in der angegebenen Zeit beendet ist. Sekten und nur
durch Nachkrankheiten führtdie Seuchezum Tode, so daß eigentlicheVerluste an Thieren weniger vorkommen.

Dennoch werden die Landwirthschaft- und der Viehhandel durch diese Seuche im hohen
Grade geschädigt, und zwar in einem Umfang·e, wie kaum bei einer anderen Thierseuche. Der
Verlust an Arbeitskraft, an Fleisch durch Abmagerung, an der Milch u. s. w. sind unberechenbar,
und machen diese Seuche im hohen Grade·gefährlich»- weshalb bei den jetzigen regen und ausgedehnten
Viehverkehrsverhältnissen energische Schutzmaßregeln .gegen dieselbe zur äußersten Nothwendigkeit
geworden sind. Auch ist diese Seuche für die öffentliche G"esundheitsp.flege dadurch von, Bedeutung,
daß die- Milch, im rohen« Zustande genossen, eine ähnliche Krankheit bei den Menschen, besonders
bei kleinen Kindern erzeugt, indem nach dem Genuß solcher Milch. ein ähnlicher Bläsc·henausschlag
im Munde, «« besonders« an der- Zunge und« ·an -den -Lippen beobachtet worden ist. »Es darf deshalb
die Milch niemals im rohen Zustande zum Genuß für Menschen verwendet werden.-; Ferner erzeugt
der Genuß der Milch, besonders bei jungen Thieren, » häufcgEntzündung der Magen- und Darm-
schleimhaut « und durchfällige Ausleerungen·, an denen die Thiere« meistens zu Grunde gehen, weshalb
auch in dieser Beziehung die· äußerste Vorsicht bei Verwendung folche: Milch anzuempfehlen ist.
U«-«-I7F0l ; . » Berlin, den L. März r1"892.

. Be-k--an n»«t·»ma,chu»n»g--,  : «
den Einkauf von Remouten für 1892 .betresfcnd.

Regierungsbezirk Breslau."
Zum Ankaufe von Remonten im Alter von drei und» ausnahmsweise vier Jahren sind im

Bereiche des Regierungsbezirks Breslau für dieses Jahr nachstehende, Morgens 8 resp. 9 Uhr be-
ginnende Märkte anberaumt worden und zwar: A "

am 10. Mai in Nainslau S Uhr,
am 12. Mai in Bernstadt 9 Uhr, am 14. Mai in Trebnitz 9 Uhr,
,, I3. ,, ,, Süßwinkel 9 Uhr, ,, 16. ,, ,, Groß-Wartenberg 9 Uhr

Die von der Remonte-Ankaufs-Kommission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenommen
und sofort gegen Quittung baar bezahlt. ·« i

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig·machen,
find vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten zuriickzunehmen; ebenso
Krippensetzer und Klophengste, welche sich in den ersten 10 beziehungsweise 28 Tagen nach Ein-
lieferung in den Depots als folche erweisen. Pferde, welche den Verkäufern nicht eigenthümlich
gehören oder durch einen nicht legitimirten Bevollmächtigten der Kommission vorgestellt werden, sind
vom Kauf ausgeschlossen.

» Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue, starke rindlederne Trense
mit starkem Gebiß und eine neue Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit zwei, mindestens zwei Meter
langen Stricken ohne besondere Vergütung mitzugeben.

Um die Abstammung der vorgeführten Pferde feststellen zu können, sind die Deckscheine
resp. Füllenscheine mitzubringen, auch werden die Verkäufer ersucht, die Schweife der Pferde nicht
zu kupiren oder übermäßig zu verkürzen. Ferner ist es dringend erwünscht, daß ein zu massiger
oder zu weicher Futterzustand bei den zum Verkauf zu stelIenden Remonten nicht stattsindet, weil
dadurch die in den Remontedepots vorkommenden Krankheiten sehr viel schwerer zu überstehen sind,
als dies bei rationell und nicht übermäßig gefütterten Nemonten der Fall ist. Die auf den Märkten
vorzustellenden Remonten müssen daher in solcher Verfassung sein, daß sie durch mangelhafie
Ernährung nicht gelitten haben und bei der Musterung ihrem Alter entsprechend in Knochen und
Muskulatur ausgebildet sind.

Kriegsmiuifterinm. Remautirungs-Abtheilung. gez. Hoffmann � Scholtz.
« Namslau, den 4. April 1892:

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß,
daß der Remontemarkt in Namslau auf dem Platze neben der Kaserne der 5. Es»cadron abgehalten wird.

-

«.
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Rv- l7ll Namslau, den 4. April 1892.
Betrisst das neue Einkommenftenergeset2 vom 24. Juni 1891.

a. Zu- und Abgänge.
Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises mache ich hierdurch auf den als

Extrabeilage zu No. 6 des Regierungs-Amtsblattes erschienenen dritten Theil der Ausführungs-
Anweisung des Herrn Finanzministers vom 5. August 1891 zum Einkommensteuergefetz svom 24.
Juni pr. mit dem Ersuchen bezw. Veranlassen aufmerksam, dafür Sorge zu tragen, daß die darin
enthaltenen Bestimmungen vom 1. d. Mts. ab in sorgsältigster Weise zur Ausführung gelangen.

Rach Artikel 75 der erwähnten Aussührungs- Anweisung hat jeder Magistrat, Guts- und
Gemeinde-Vorstand vier Iiontrolen zu führen und zwar: .
a. eine Zugangsnachweisung von Eensiten mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mark,
d. eine Zugangsnachweisung von Censiten mit einem Einkommen von weniger als 3000 Mark,

eine Abgangsnachweisung von Eensiten mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mark,
eine Abgangsnachweisung von Censiten mit einem Einkommen von weniger als 3000 Mark.

Jede der beiden Zugangsnachweisungen hat drei Abtheilungen zu enthalten.
Jn Abtheilung I sind diejenigen Zugänge von Steuerpflichtigen nachzuweisen, welche im

Artikel 76 I No. 1 bis 13 ausgeführt sind. . . .
Die Abtheilung II hat diejenigen Steuerpslichtigen zu enthalten, welche wegen verweigerter

Abgabe der Steuererklärung einen gemäß § 30 des Gesetze·s von der Regierung.festgesetzten Zuschlagvon 25 Procent sur Staatssteuer zu entrichten haben. (Diefer Fall. wird in diesem Jahre nicht«
eintreten.

Unter Abtheilung III sind diejenigen Steuerpflichtigen auszuführen, welche nach. Mittheilu»ng
der .Kdnigl. Kreiskasse gemäß § 67 und 80 des Gesetzes Nachsteuer zu zahlen haben. .

In Artikel 76 der Aussührungsanweisung, welcher genau und sorgfältig zu lesen ist,
sind die oerschiedenen Arten von Zugangsfällen, die überhaupt eintreten können. enthalten. Ohne
die genaue Kenntniß dieses Ar.tikels ist es also unmöglich, richtige Zugangsnachweisungen zu führen.

Von jedem in Artikel 76I unter No. I, 2n, 2b, 3 bis II verzeichneten Zngangsfalle
hat der Alagiftrat bezw. Guts- oder Gemeinde-Vorstand mich sofort durch l1eberseudung eines
Anszuges aus der Kontrole in Kenntniß zu setzen. (Artikel 77 I.) i

Jn dem Auszuge sind anzugeben:
in dem Falle Artikel 76 zu I No. 1

der bisherige Wohnort des Steuerpflichti en, der veranlagte Einkommensteuersatz, sowie der Zeitpunkt,mit welchem die Steuer in dem alten Wohnort in Abgang kommt und von welchem ab dieselbe
daher an dem neuen Wohnort zu erheben ist;

in den Fällen zu I Nr. 2 bis ll
die Ursache des Zugangs, sowie die vom Gemeinde- (Guts-) Vorstande gesammelten Nachrichten
über die Vermögens-, Erwerbs: und Einkommensverhältnisse der neu in die Steuerpflicht eintretenden
Personen; zugleich sind die vom Gemeinde- (Guts-) Vorstande einzuholenden Vorschläge der Vorein-
schätzungskommission über den zu veranlagenden Steuersatz in Ansehung derjenigen Zugänge beizu-
fügen, deren snuthmaszliches Einkommen den Betrag von 3000 Mark nicht übersteigt;

; in den Fällen zu I No. Z bis il
ist außerdem der Zeitpunkt anzugeben, zu welchem -das die Steuerpflicht begründete Ereigniß einge-
treten ist; »

in den Fällen zu I No. 2b, (-, ll, 12 zu II und III des Artikels 76 .
die Nummer (lsde. No.) der Einkommensieuerrolle oder Zugangsliste des laufenden Jahres, unter
welcher der durch den Zugang erhöhte bezw. demselben zu Grunde liegende Steuersatz erscheint.
Die Nachweisungen selbst sind sofort anzulegen und zwar empfiehlt sich hierzu die Benutzung folgender
Spalten :. Lausende Nummer, Vor- und Zuname, Stand, Steuerfatz- -Bemerkungen.

Die Nachweisungen der Abgänge enthalten keine besondere Abtheilungen.
Die verschiedenen Arten von Abgang-sfällen, die eintreten können, sind in Artikel 78 der

Ausführungsanweisung gen« u aufgeführt.
Den Guts- und Gemeinde-Vorständen liegt die Verpflichtung ob, die Jnabgangstellung

herbeizuführen, sobald die den Abgang und den Zeitpunkt desselben begri·mdenden Thatsachen genügend
feststehen, sie haben daher einen Antrag der Steuerpflichtigen bezw. deren Vertreter oder Erben
nicht abzuwarten.

Von jedem Abgangssal1e des Artikels 78 No. 1 bis 11 haben die Guts- und Gemeinde-
Vorstände (Magisträte) durch Uebcrsenduug eines Auszuges aus der Abgangsnachweisung unter
Beifügung sämmtlicher Unterlagen und Beweisstücke mich fosort zu benachrichtigen. "Hinsichtlich der
Anlegung der Nachweisungen gilt das oben bei den Zugängen Gesagte.

Die mir zugeh"enden Ausziige aus der Zugaugs- und Abgangsuachweisung werden von mir
geprüft und mit einer vorläufigen Festsetzung versehen werden. Dieselben gelangen sodann umgehend
an die Guts- und Gemeinde-Vorstände zurück und sind von diesen, nachdem die Nachweisungen nach

!-«?
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meiner Festsetzung vervollständigt sind, der Hebestelle �- also bei Cenfiten mit weniger als 3000
Mark Einkommen dem Ortserheber, bei Censiten mit mehr als 3000 Mark Einkommen der hiesigen
Königl. Kreiskasse zuzustellen, damit diese das Ersorderliche für die Erhebung der Steuer veranlassen.

Die meisten Zu- und Abgänge werden durch Zu- bezw. Abzug von Censite·n entstehen.
Da nah § 68 «Ithsatz» 2 des Gesetzes alte HtenerpsIithtigen , wet�·he im Haufe des

Ftenerjahres ihren Yohnsih andern, zur Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 20 Rath ver·
pfliHtkt sind, sieh-bei dem Guts- bezw. Gemeinde-Vorstande de-:sDhzngsor·tes ab- nnd bei dem des kn-zngsortes hinnen 14 Zagen nach erfo·kgtenr «siåiznge anznmekden, so ordne im hierdurch an, das; der§ 61
nnd 68 «shsatz II sofort in ortsnhtither eise bekannt geniacht wird.

Jch werde im Laufe des Steuerjahres häufig Gelegenheit nehmen, mich von der ordnungs-
gemäßen Anlegung und Führung der vorgeschriebenen Nachweisungen zu überzeugen. «

b. Ueberweisungen. z ·
Hinsichtlich derjenigen Steuerpflichtigen, welche im Laufe des Steuerjahres ihren Wohnort

aufgeben und verziehen, haben die Guts«-» und Gemeinde-Vorstände sich durch gegenseitige Mittheilung
von dem gefchehenen Umzuge und der Besteuerung der verzogenen Eensiten Gewißheit zu« verschaffen.

Zu diesem Zwecke hat jeder Guts- und Gemeinde-Vorstand sofort nach erfolgten( ·sbznge
eines Censiten einen Abgangsbelag � in doppelter znssertignng � auszustellen und dem Guts-
und Gemeinde-Vorstande des neuen Wohnortes des. Censiten zu übersenden. Dieser süllt die auf
der rechten Seite des Belages vorgedruckte Bescheinigung aus und» sendet einen dieser Beläge um-
gehend zurück. « i

Auch die Steuererheber find verpflichtet, von jeder gelegentlich der Steuererhebung zu ihrer
Kenntniß gelangenden Veränderung, welche einen Zu- oder Abgang begründet, dem Gemeinde-
(Guts-) Vorstande sofort Kenntniß zu geben. W «

Die Ab- und« Zugangsstellung beim ZIohnsitzwethsec der Steuerpslichtigen innerhalb des
Preußischen Staates erfolgt vom 1. Fage"des Vierteljahr« nd, bis zu dessen Beginn die Ein-
kommensteuer am seitherigen Wohnorte entrichtet oder das Beitreibungsversahren wegen der fälligen
Rate bereits durcl)geführt ist. « «

Formulare zu diesen Belägen sind bei Opitz zu haben. .
Seh mache den Ente- nnd Gemeinde-Vorständen des «.Ftreises hiermit strengsten- zurPflicht, die zrtiäel 75 bis 80 des 3. Theil der «snsfiihrungsanweiBng - G:rtrabeikage

zn Ia. 6 des zmtshkatts -·- wiederholt eingehend nnd Dort für ort zu lesen. Zur
unter dieser Voraussetzung ist ein geordneter Geschäftsgang he-i den gib- nnd Zngängen szmifgki0.
No. 172] · Namslau-, den «11. März 1892.

Versicherung gegen Hngelfthaden. · , ».
Die im vergangenen Jahre in einzelnen Theilen des Kreises vorgekommenen schweren

Ha·gelschäden veranlassen mich, die Grundbesitzer des -Kreises erneut darauf aufmerksam» zu machen,
daß es in ihrem Jnteresse liegt und zur Sicherung ihrer Existenz unbedingt erforderlich erscheint,
sich gegen Hagelschäden zu versichern.-.

Durch diezahlreichen� Verficherungsgesel1schasten ist in ausreichender Weise Gelegenheit ge-
bDteU- sich gegen mäßige Prämien vor dergleichen Schäden zu schützen. Es hat sich Jeder selbst
zuzuschreiben, wenn. er bei Nichtversicherung durch Hagelschäden in Unglücksfälle geräth.

· Behufs Verminderung der Kosten und Herabfetzuug" der Beiträge haben einzelne Gesellschaften
.Ftolkectiv-Gemeinde-)�Iersin)ernngen eingeführt. Bei denselben kann schon eine Gemeinde-Be»
siche·rung abgeschlossen werden, wenn sie von mindestens fünf Tl)eilnehmern ein und derselben
Ortschast beantragt wird. Durch gemeinsame Abschlüsse- werden die Kosten so geringe, daß es auch
dem weniger gut s1tuirten Landwirth nicht schwer fallen kann, die Versicherungs-Beiträge zu zahlen.
» · Das verflossene-Jahr hat -gezeigt, wie tief einschneidend in die landwirthschaftlichen Ver-

hUlkU!ssO due Hagelschäden waren, und daß die von denselben betroffenen nicht versicherten Besitzer
zum großen Theil ihrem wirthschaftlichcn Untergange nahe gebracht worden sind.

Jch bemerke ausdrücklich, daß im Falle der Ni·chtverficherung bei etwa eintretenden Hagel-
schäden auf» Steuer-Erlaß oder außerordentliche Staotsunterstützung nicht zu rechnen ist.

« Die Gemeinde-Vorsteher veranlasse ich, diese Verfügung zur Kenntniß der Gemeinde-Mit
glicd·er zu bringen, insbesondere Letztcre auch auf die Vortheile der Gemeinde-Versicherungen hin-
zuweisen» Die Gemeinde-Vorsteher haben überall da, two irgend wie noch Zweifel oder keine«Neigung
zU1? PEtfItherung vorhanden ist,. belehrend einzuwirken. Jch mache dieselben dafür verantwortlich,
daß Jeder Besitzer ihres Bezirks von dieser meiner Verfügung Kenntniß erhält. -

Bei den einzelnen Versicherungs-Agentur»en oder den Direktionen der Gesellschaften kann
außerdem Näheres erfahren werden.

An die Ortspolizeibehörden »richte ich gleichzeitig das ergebene Ersuchen, wo immer thunlich,
auch ihrerseits durch geeignete Anführung von Beispielen und Belehrung der Einsicht Eingang schaffen
zu wollen, daß die Versicherung gegen Hagelschäden für den kleinen Besitzer eine unumgängliche
Nothwendigkeit ist. «
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IV« l73I . Nantslan, den C. April I893.
Die Rinstige Witternnägestattet in diesem Frühjahr frühzeitig die Vor-

nahnte von rdeiten an den egen.
· Die unterhaltungspslichtigen Gntsbezirke und Gemeinden fbrdere is) ans,

die geeignete Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.

III« ..l74l Namslau, den 2. April 1892.
»Auf folgende nach dem Reichsgefetze vom 22. März 1888 (Reichsgesetzblatt S. III) für

den Schuh der Vögel geltende Bestimmungen« mache ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände
des Kreises zur Nachachtung hierdurch aufmerksam:

I. Verboten ist das Iangen nnd die Erlegung "bon Vögeln, sowie das Ieilbieten nnd
der Verlauf- todter Vögel, in der Zeit von I. März bis l5. September. B

Ausgenommen hiervon, also nicht- un ter Sehn Z gestellt bleiben außer dem im Privateigenthum
befindlichen Federvieh die folgenden eVogelarten:

I- S&#39;-.agr-aubvögel mit Ausnahme der Thnrmfalken,
2. uhu-- - . e « S »
«?-. Würger" (Neunteudter),-
«4«- -8reuzschnäb.el-

Sperlinge, -
Kernbeißer, «« » «- »- ;- . ·- . .-

. Rabenar.tige Vögel (Kolkraben, -Raben-, Nebel- runde-Saatlr.iihen«, Dohlen., Elstern, Eichel-
Nuß- und Tannenheher),

8«.» Wildt:a»uben,» -
.·9"; W.qsie.thühne.r-, «   -
I0. Reiher "(eige·ntliche Reiher, Nachtreiher oder Rohrdrommeln),
II. S,äger (Sc�igetaucher, Tauchergiinse), , H- »
.I2.sz alle nicht« im. Binn-la?-·nde br iitensde Möven,
I3. Kormo"rane, » » ,
·I4. Taucher (Eistaucher und Haubentaucher); , - .grau alle sonstigen Vögel, welche de.msz jagdbaren·Feder- und Haarwild.und dessen Brutund Jungen,

Ess-

owte Fischen und deren Brut nachstellen und deßhalb von denBerechtigten -getödtet werden können
«·ierh·er« gehören die dem Wil.de bezw. dessen Jungen oder Brut .nachstellenden größeren Eulen-
ajr"ten, ferner der.Eisvog«el (o.lee(1a ispit1s-)- welcher» nach�-. Art. IV. des! -Gesetz-es vom 30..März
Is880 »von Fifchere.iberechtigten ohne Anwendung von S-ehußwasfen getödtet oder gefangen werden darf,
der schwarze "Storch,"die in Gebirgsgegenden vorkommende Was s erdros sel). Auch ist der bisher
übliche Krammetsvogelfang, jedoch nur »in der Zeit vom 2l. September bis 3I. December, gestattet.

Wenn Vögel, die sonst unter Schutz stehen, in Gärten, bestellten Feldern te. Schaden an-
richten und deshalb vertilgt werden sollen, so bedarf es; hierzu der Erlaubniß des Landraths. -

il. Untcrsagt ist das Zerstören und Ansl)eben von Nestern der.Brutstötten der.Vögel,
das Zerstören und Ausnebmen von Eiern, das Ausnehmen und Tödten von Jungen, sowie das
Feilbieteu und der Verkauf derselben. - ,
« Dieses Verbot findet keine Anwendung auf.Kiebitz und Möveneier, deren Ausnehmen bezw.

Einsammeln jedoch nur bis zum Z 0. April und deren Feilbieten und Verkauf nur bis zum 4.
Mai gestattet ist (§ 6. des Wildschongefetzes vom ,26. Februar 1870 und § 2 der Polizei-Vekqkdmxug
vom S. Juli 1889), ferner auf Vogelnester an oder in Gebäuden oder inHo«sräumen, über welche
selbstverständlich der Eigenthümer oder Nutzungsberechtigte verfügen kann.

ils. Verbotene Fangarten sind:·
a. Das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mittelst Leimes, Schlingen Netzen

oder Waffen; « «
d. jede Art des Fangens, solange der Boden mit Schnee bedeckt ist;
e. i-);asck Fangen mittelst betäubender oder giftiger Futterftoffe oder unter Anwendung geblendeter

o vögel;"
d. das Fan en mittelst Fallkäsigen, Reusen und Netzen.

lV. ZuwiederlIandlnngeu gegen die Bestimmungen des Vogelsclznhgesehes werden mit
Geldstrafe bis zu l50 Mark oder mit Hast bestraft. Derselben Strafe unterliegt, wer es nn-
terliiftt, Kinder oder andere unter feiner Gewalt stehende Personen von der Uebertretung der
gesetzlichen Vorschriften abzuhalten.

Es ist für möglichst allgemeine Verbreitung»vorsiehender Vorschriften Sorge zu tragen, auch
diese Nummer des Kreisblatts den Lehrern vorzulegen, welche die obige Bekanntmachung belehrend
zur Kenntniß der Kinder bringen wollen. ,

Die Ortspolizeibehörden des Kreises haben mit aller Strenge die Befolgung des Gesetzes
zu überwachen und etwaige Uebertretungen-zur Bestrafung zu bringen.
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skp. ;1751 I . Namslau, den 2. April 1892.
« Betrifft die Grund-Geh·c·iudefteuer-Vetternlieu.

Die Gemeinde-Vorstände von A»ltstadt, Bachowitz, Banlwitz, Bähmwitz, Droschkau,. Eckersdorf,
Gülchen, Groß-.Hennersdorf, Hönigern, Lankau, Deutsch-Marchwitz, Windisch-Marchwitz, Minkowsky,
Noldau, Saabe, Sinnnelwitz, Sterzendorf und .Wallendorf sowie die Gutsvorstände von Belmsdorf,
Buchelsdorf, Grambschütz«, Klein-Hennersdorf, zKaulwitz, Lorzendorf, --Noldan, Staedtel, Groß-
Steinersdorf und Sterzendors erhalten mit diesem K«eisblatt die von der Königlichen Regierung
zu Breslau festgesetzten Grund- und. .Gebäudesteuer-H»eberollen pro 1892J93 mit dem Veranlassen,
dieselben vom 8.AlIril«d.Js." "ab" ans die Dauer von 8 Tagen zur Einsicht der Steuerpflichtigen
zssmt1ich auszulegen und dies vorher in ortsüblicher Weise mit der Eröffnung bekannt zu machen,
daß Einwendungen gegen die Festsetzung der Heberollen beim Königlichen Kataster-Amt hierselbfi
angebracht werden müssen. » · · «

Bis zum 2l.- April er..find, die-eHe«lierolleu nach Aussnllung der Beschenngnns über die
erfolgte Auslegung nuerinnert dein K«öniglithen Katasler-Amt hierselbft eiuznreichen.
see. us] - -« Namslau, den 15. März 1.892.

ssetrisi.c..StI)puzeit der Fifche. »
Ich bringe hierdurch zur össentlicheu Kenntniß, daß nach § Z Ziffer Z der Verordnung

vom 8. August 1887, betreffend die Ausführung des Fifchereigesetzes in der Provinz Schlesien
(Ges.-Samml. S. 406 ff.) während der Zeit» vom»10. April Morgens 6 Uhr bis zum S. Juni
Abends 6 Uhr eine verstärk.te wöchentliche Schonzeit (Frühjahrsschonzeit) stattfindet, derart, daß die
Fischerei -nur an drei Tagen jeder in die Scbonzeit fallenden Woche, und zwar von Montag
Morgen 6 Uhr beginnend und Donnerstag Morgen C Uhr schließend, betrieben werden darf. «

Zuwiderhandlungen gegen« obige Vo«rschrif,t werden, soweit dieselben nicht den Strafbestimmun"gen
des Fischereig"esetzes vom 30. Mai 1874 (§ 49 ff.) oder des Strafgesetzbuches unterliegen, mit Geld-
strafe bis zu 150 M. oder Haft bestraft.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, dafür Sorge zu tragen, daß die«betheiligten Etngesessenen
der betreffenden Bezirke von dem Inhalt vorstehender Belanntmachung Kenntniß « erhalten.
NO« l77l .Namslau, den I. April 1892.

Invaliditäts- und Altersversicherung.
Als Vert·rauens- bezw. Ersatz-Vertrauensmänner sind beftellt worden: .-

1. Brauereibesitzer Seupin in Höuigeru als Vertrauensmann der Arbeitgeber für den XX-. Pet-
trauensmännerbezirk; « «

2. Zimmermann Kantvrad in Altstadt als Ersatz-Vertrauensmann der Versicherten für den«-xX»VI.
Vertrauensmännerbezirk. , .

US- 178l Namslau, den 28. März« 1892. » ·
Das Statut der Drainagenosscnscbaft zu S,trehlitz hat die Genehmigung des Herrn Ministers

für LanoIvirthschaft gefunden. Die Ge :ofscnschaft ist damit"definitiv gebildet und besteht. zu.Recht.
Als Aufsichtsbehärde" der Genossenschast berufe ich gemäß § 17 des Statuts hierdurch

die erste Generalversammlung auf
Moutag��deu 25. April er. Nachiuittags 2 Uhr

in der evangelischen Schule zu Strehlitz zusammen.
Gegenstand dir Verhandlung:

Wahl des«Genossenschaftsvorstandes aus 5 Jahre und zwar eines Vorstehers, von sechs Repräsentanten
der Genossenschastsmitglieder und von Z StelIvertretern § 12 des Statns.

Wählbar ist jeder Genofse, welcher den Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte nicht durch rechtskräftiges
Erkenntniß verloren hat.

Die Generalversammlung ist ohne Rückficht auf die Zahl der Grschienenen befchlußfähig.
NO« I791 . Namslau, den 4. April 1892.

Auf die in No. 13 des Amtsblattes für 1892 abgedruckte Bekanntmachung der Haupts
verwaltung der Staatsschulden in Berlin vom 4. v. Mts., betreffend die Verloosung von Staats-
scl)uldscheinen, wird hierdurch mit dem Bemerken hingewiesen, daß je ein Verzeichniß der gekündigten
Schuldverschreibungen in den Ge.schäftslocalen der Königlichen Kreiskafse, der Magisträte hier und
in Reichthal, sowie des Königlichen Landraths-Amtes zur Einficht des Publikums ausliegt.
NO- 180-J « « Seoris»chau, den 4. März 1892.

Die im Kreisblat vom 26. März 1891 Stiick 12 Nr. 132 enthaltene Bekanntmachung
vom 20. März 1891, durch welche dem Hänsler Franz Kroworsch aus Schadegur der Besuch
von Schankstätten untersagt« worden ist, wird hierdurch aufgehoben. -

Der Amtsvorfteher.
Namsl«au, den 17. März 1892.

Vorftehende Bekanntmachung wird hiermit- zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
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Its� Ist] Naniwa, den Z. April 1892.
Es wird hierdurch zur "kfsentlichen Kenntniß gebracht, daß in Colonie Rungehäuser, zur

Gemeinde Nassadcl gehörig, und in der Gemeinde Groß-Marchwitz die Maul- und Klauenseuche
ausgebrochen ist.

US« 182l Namslau, den 5. April I892.
Es -wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß g"ebt·acht, daß unter dem Rindviehbestande des

Gutsbezi"rks Simmelwitz die Maul- und Klauenfeuche erloschen ist.
sie. 18:-I " " M -   N-Unsinn, den 5. Ap:i1 1892.

Vereidet:
der Freigärtner Karl Walde zu Sande als Gemeinde Vorsteher.

so. 184-] . . · Namslau,den I. April I892.
Nachweis der. im Monat März gI802 ans dem Kreis-Krankenhanse entlassenen Personen.

I. Maria Josch, Arbeiterfran aus Skorischau, am 30. November I8·91 auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Storifchau aufgenommen, am Z. März er. entlassen; 97 Verpflegungstage a 40 Pf., zusammen 38 M.
80 Pf. Verpsle un skosten. --9 SL. FriedriZeJnnnek," Knecht aus Eisdorf, am S. Februar er. auf Antrag des Dom. Eisdorf aufgenommen,
am 6. ärz er. entlassen; 30 Ver»pflegungsta e a 40 Pf., zusammen IS M. VervfIegungslvsten.Z. Joseh Winzek Arbeiter aus BVchwttz, am 8. Februar r. auf Antra des Ortsarmenverbandes Wallendorf auf-3no·mmen,am I7. März er. entlassen 39 Vervflegungstage e. 40Pf., zusammen IS M. so Pf. Verpflegnngskosten.4. ufanna Menzel. Schmiedsrau aus Schmograu, am 2I. Februar er. auf Antrag» des OrtsarmenverbandesSchmograu an genommen, am 2. März er. gestorben; It PerpflM1ngstage e. 40 Pf» zusammen 4 M.

·- 40 Pf. Berpflegungskosten. Grabstellengeld I M., Extra-Dtät Z ., im Ganzen« also s M. 40 Pf.
5. Max Böhm, Knecht aus Strehl1tz II., am 24. Februar er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Strehlitz II.
« aufgenommen, a·m 19. März er. entlassen ;· 25 Verpflegungstage a. 40 Pf., zusammen 10 M. Berpslegungskosten.6. Thomas MareFtzek, Knecht aus Strehl1tz I., am 25. Februar er. auf Antrag« des Ortsarmenverbandes

Strehlttz I. an genommen, am 6. März er. entlassen; 1-I Verpslegungstage D. 40 Pf., zusammen 4 M.
40 Pf. Berpflegu1Z1skosten. .

7. Thomas Deiduk, echt aus Hönigern, am 25. Februar er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Hönigern
aufgenommen, am 5. März er. entlassen; I0 Verpslegun stage ·a 40 Pf., zusammen« 4-M. Verpf1egungskosten.8. Maria Fabtan, Arbe1term aus Wallendorf, am 27. Februar er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Wallendorf aufgenommen, am 26. März er. entlassen: 29 Verpslegungstage a 40 Pf., zusammen II M.
».6,0 Pf. Verpflegungskosten. » ·

9. Johann Wawrzttz, Knecht aus Strehl1tz, am I. März er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes StrehlitzaäsgenonåPo1än, am 6. März er. entlassen; 6 Vervflegungstage a 40 Pf., zusammen 2 M. 40 Pf. Bep-
· « p egung en. , - « ·

IV. Rosalie Litzba, Magd aus Obischau, am«5. März er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Obifchau auf-gänomm3östam 16. März er. entlassen; 12 Verpflegungstage s. 40 Pf., zusammen 4 M. 80 Pf. Ber-
p e ung en.S .

II. Christian Zirlik, Arbeiter aus Grambsehiitz, am 5. März er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes Gramb-g)ützstaufgenåokt;1.3t11en, am 18. März er. entlassen; I4 Verpflegungstage H« 40 Pf., zusammen 5 M. 60 Pf.
� erp e un eng .IS. Rosina Sel?önfeld, MM" aus Strehlitz I., am 8. März er. auf Antra des Ortsarmenverbandes Strehlitz I.aufgenommen, am I7. ärz er. entlassen; 10 Verpflegungsta2R d.40 Pf» zuE1"mmen 4M. Verpflegungskosten.

IS. Rosalie -Martzok, Magd aus Klein-Stemersdorf, am I4. ärz er. auf ntrag des Ortsarmenverbandes
Steinersdorf aufgenommen, am 2I. März er. entlassen; 8 Verpflegungstage d. 40 Pf» zusammen Z M.
20 Pf. Verpsle ungskostenI4. Alois Pawlik, ä)ienst-jun e aus Obisch(cu, am I4. März er. auf Antra des Ortsar-menverbandes Obiscbauausgenommen, am 25. ärz er. entlassen; 12 Verpflegungstage -Z« 40 qBf., zusammen 4 M. 80 Pf. Ver-
pfle ungskosten. (3;ra-Diät I M. 50PPf., im Ganzen alo 6 M. 30I5. Susanna Model, agd aus Deutsch- archw1tz, am 18. März er. auf ntrag des Ortsarmenverbandes
Deutsch-Marchwitz ausgenommen, am 2I. März er. entlassen; 4 Verpflegungstage a 40 Pf., zusammen
1 M. 60 Pf» Verpflegungskosten. · · »I6. Susanna Bo1ne, Arbe1terfrau aus G1esdorf, am 21. Märflz er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes G1es-dorf�aufgenommen, am 23. Märkoer. gestorben; 3 Vers) egungstage D. 40 Pf., .--zusammen I M. 20 Pf.Vcrpflegungskosten. Beerdigungs sten II M. 50NPf., tm Ganzen also 12 M. 70 Pf.I7. Susanna Hanke, Magd aus T"akobsdorf, am 24. äZ er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes Jakobs-dsårf aufgke1jxtommen, am 28. «März er. entlassen; 5 erpflegungstage D- 40 Pf» zusammen 2 M. Ver-
p e un s o en. . «

g Dgie vorstehend berechneten Kosten sind b estim mt bis zum 22. d. Mts. an die Kreis-
Communal- Kasse hierselbst abzusiihren. Eine besondere Mahnung erfolgt nicht, es werden
vielmehr die riickständigen Kosten durch den Gerichtsvoll-siehet beigetrieben wer-
den, wodurch den Sänmigen sehr erhebliche often entstehen.

Der Königliche Landrath und 2?3l?rsitkende des Kreis-Ausschusses.« ert.

Nebst S Beilagen.



1. Beilage zu Nr. 14 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag den 7. April 1892. , ff g , -

B. Bekanntmachnngen anderer Behörden.

Die hiesige Kreissparkass·e hatleåviE) FWe O
im Ganzen oder getheilt auf pupilarisch sichere Hypotheken zu vergeben.

Nähere Auskunft wird von der Kreissparkasse "ertheilt.--
Namslau, den 5. April 1·892. Kuratorium der Kreissparkafse. Willert.

Kontrol-Versammlung.
Die diesjährigen Frühjahrs-Kontrol-Versammlungen finden wie folgt statt:

. 1. -Hin lief(-l1t11ul -H� ·Jirn"g.
M"ittwpch denn 20. April eNachmitt«gs I Uhr

für die M-annschaften aus:· -Er-euzendorf«, Groß- und Klein-Butschkau, Belmsdorf, Brzezinke, Dörnberg,
Droschkau, Glausche, Proschau, "Reichthal, Schadegur, Schmograu, Sgorsellitz, Skorischau.

2. zu Zeichen-1� gnug.
Mittwoch den 20., April Nachmittags «j24 Uhr

für die Mannschaften aus: Charlottenthal, Buchelsdorf mit Haugendorf, Friedrichshils, Hennersdorf,
Herzberg, Kaulwitz, Lorzendorf, Paulsdorf, Polkowi"tz, Strehlitz, W»alle·nd-nf.

3.. Hin sohwirz an dem Yommmm.
Donnerstag den 2t. April"Vormittags 9 Uhr

für die Mannscl)aften aus:» Bankwitz, Dämmer, Eckersdorf, Friedrichsberg-, Groditz, Gülchen, Hbnigern,
Johannsdorf, Minkowsky, Nassadel, Saabe, Schwirz, Sterzendorf, Städtel, Steinersdorf..

4. Hin Nams1un an der Z)rag.oner-«.Fraserne.
Donnerstag den 21. April NachuIittags 12«J2 Uhr

für die Mannfchaften aus: Namslau, Böhmwitz, Altstadt, Groß-Marchwitz.
5. Zu Numslnu an der Fragoner-..».Iraserne.

Donnerstag den 21. Llpri Nachmittags Z Uhr
für die Mannschaften aus: Bachowitz, Damnig, Dziedzitz, Ellguth, Eisdvrf, Grdmannsdorf, Giesdotf,
Grambschütz, Jacobsdorf, Jauchendorf, Krickau, «Lankau, Deutsch-, Neu- und Windisch-Marehwitz,
Michelsdorf, Mülchen, Niese, Noldau, Obischau, R«eichen, Simmelwitz, Sophienthal, Wilkau.

Es haben Theil zu nehmen:
die Dispositions-Urlauber und Reservisten,
die Maiinschasten der Lan!-weht und Seewehr ersten Aufgebots,
die Ersatz-Reservisten, ·
die in Folge Reklamation oder als dienstunbrauchbar entlassenen Mannschaften.

· Die in der Zeit vom 1. April bis 30. September 1880 eingetretenen Mannsehaften sind
von der Frühjahrs-KontroliVersammlung entbunden, da dieselben zur diesjährigen Herbst-Kontrol-Be»
sammlung herangezogen werden.

Die Niilitair-Papiere sind mit zur Stelle zu bringen.
Namslau, den 15. März 1892. Königliche Bezirks-Kompagnie.

Bekanntmachung. «
· » In Sachen betreffend das Konkursverfahren über das Vermögen des Gutspächters Carl

Sunolik zu Hönigern wird auf den Antrag des Konkursverwalters eine Gläubigerversammlung
(·1Uf den Its. April.1892 Vormittags 9 Uhr
in unser Gerichtsgebäude Zimmer No. 2 hiermit einberufen.

In derselben soll darüber Beschluß gefaßt werden:
a. ob und eventuell unter welchen Bedingungen das Pachtverhältniß zwischen dem Gemeinfchuldner

und St. Kdnigl.�.Hoheit dem Herzog Wilhelm von Würtemberg auf Carlsruhe O.jS.
sofort gelöst werden soll, »b. folä die angeblichen Außenstände des G·emeiuschuldners im Wege des Prozesses verfolgt werden
o en. «

� S N(1F1Slt7U»- den is-1. März -1892. sz Königliehes Amtsgeritht. - » -Bekanntmachung. . « "
In unserem Firmen-Register ist bei No. 168 das Erlöschen der Frima,,(?-(-org If(-los«

ZU Namslau heute eingetragen worden.
Namslau, den 25. März 1892. Königliches Auttsgericht.k. ,-
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Zwangsverftetgernng.
Im We e der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von Namslau Band lI

Blatt 57�59 an? den Namen des Wagenbauers Johann- Gladis zu Name-lau eingetragene zu
Namslau belegene Haus-Grundstück "

am 2. Juni 1892 Vormittags 9 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gericht �� an Gerichtsstelle·�- Zimmer Nr. 9 versteigert werden.

Das Grundsttick ist zur Grundsteuer nicht, dagegen mit 987 Mk. Nutzungswerth zur Ge-
bäudesteuer veranlagt. Auszug aus der Steuerrolle, beglaubigte Abschrift des ,Grundbuchblattes,
etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kauf-
bedingungen können in der Gerichtsschreiberei, Zimmer Nr. 5 eingesehen werden.   · ·»

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die· nicht von« Js·elbst" auf den Ersteher über-
gehenden Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit der Ein-
tragung des Versteigerungsvermerks nicht hervorgin«g, insbesondere derartige Forderungen von Kapi-
tal, Zinsen, wiederkehrenden Hebungen oder Kosten- spätestens im Ve.rsteigerungstermin vor der
Aufforderung zur Abgabe von Geboten.anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger tviderspricht,
dem Gerichte glaubhaft zu machen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebote
nicht beriicksi"chtigt werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die berücksi;ch«tigten- Ansprüche
im Range zurücktreten. «.

Diejenigen, welche das Eigenthum des Grundstücks beanspruchen, werden aufgefordert, vor
Schluß des Versteigerungstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuf»ühren,» »widrigenfalls nach
erfolgiem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Anspruch an die Stelle des Grundstücks tritt.

Das Urtheil über die Ei-theilung des Zuschlags wird« am Z. Juni 1892, Mittags
l2 Uhr an Gerichtsstelle Zimmer Nr. I verkündet werden. »

Namslau, den 29. März 1892. Kö«nig»liches Atntsgericht. .

NikhFquiiIichcc That.   e
«Fl)öHere «;i"maBenschuce Wams-lau.

Die Prüfung neu aufzunehmender Schüler findet Sonnabend den 9. April früh
10 Uhr im Klassenlokal der Quinta in der katholischen E»lementarschule statt. Meldun·gen werden
auch sonst Jederzeit entgegengenommen. Das-neue Schuljahr beginnt Montag"den 25. April
früh 7 hr. Gleichzeitig ladet zu der Freitag den S. April von früh 9-z12 Uhr« im
genannten Lokale stattfindenden

H· -�offentliche«n Prüfung T
der 3 Kla·sscn Sexta, Quinta und Quarta die Eltern der Schüler, sowie alle Freunde und Gönner
der Anstalt ergebenst ein

Namslau, den 4. April 1892. II. lJtIvert«lc11t.

Am B. d. Mts. Abends «j29 Uhr ent-
schlief nach kurzem Krankenlager unser lieber
Gotte« und Vater, der Tuchmacher

ca-«l l(lopsolI,
im Alter von 57 Jahren, was wie hierdurch
tiefbetriibt anzeigen.

Na·mslau, den 6. April 1892.
Die trauernden «,sintervtiebe»nen.

Beerdigung: Donnerstag Nachm 3 Uhr.

·

Bleichwaaren
aller Art befördert auch dieses Jahr« wieder auf
die Gebirgs Rasen-Bleiche Ist(-I-.II·1-I(-II(-k
in (�-«-rollt(-Indes-g und bittet um zahlreiche Ein-
lieferung

Robert Weimar.

Zl1antIsagung.
- Mein Kind Christian hatte längeresZeit Horn-

hautflecken, die trotz aller spezialärztlichen Behandlung
schlimmer wurden, und -zwar derartig, daß das
Augenlicht vollkommen schwand. "

Jch gab das Kind schließlich in die Behandlung
des honiöopathischen praktischen Arztes
Herrn Dr-. samt. Voll-eding in Diifseldorf
und hatte das Glück, mein Kind in Zeit von ein
paar Monaten ohne jegliche Operation geheilt zu
bekommen und hat mein Kind nunmehr ganz
gesunde Augen.

Dem Herrn l)t·. Im-ei. Volbeding hier-
durch meinen öffentlichen Dank.
« Diifseidorf, Mendclssol)nstraße 27.

Z » Frau Emfters.

9()()
Piark werden aus ein städtisches
Grundstück zu cediren ges ucht. Zu
erfragen in der Exped. d. Bl.
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Yampfziegel?ei Gugen Frühe
D a chz i e g eln

roth und gkasirt (wetierfest)
II - »

Dra1nrohren
aller Dimensionen,

ZiormIIeine
S nach angegebenen Profilen.
Siimmtliche Fabrikate aus bestem » geschlemmten Material.

P« C T-S! t , JeBaUakalk, h1åai1c:ike er Staukbkalk
ZU

Portland-Cement Kalisalz, Diingung,
zu zeitgemäß billigen Preisen,

sowie fämmtliche chemifchen Düngemittel
zu si1esia-Fabrikpreisen empfiehlt

II Ist-iolsl(-rO - J

Briegerstraße 48, Kohlenplatz.

wohne seit dem I. El(-in gross(-S Lager «
April d. J. in meinem;-�·" alter- gut gepflegt-ei- -D
eigenen Haufe (Wilhelm- IF7&#39;e;I«:k1e
straßc No.  U - l jempfehle ich hiermit-

- ese we nP1.75,1.00,1.2o,1.5o, 2.00,3.0o.as GI«, Rheinwein F1.1.00, 1.25,1.-so, 2.00,2.25,
· g 2.50, 3.00 und höher. «

YUMPM- UUd YI«UUUMHUUM9istU«i Rothwein Pl. 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50;a "· «« . 3.00 und höher. ·«
II C S as I I C lJngnrwein F1.1.5o,1.75, 2.00,2.25,2."50,s .. .äVcHVmacHer. 3.00 und hoher, sowie

N«ms1«;;, K1»skerstm;3e No» 36» P01·twein, sherry, 1ile(1eira,
�. « .--« weissen B0r(1eaux,

 R e p a r q t u k - z«-XII; ;(1eutsehen und französischen sect Wkkkstatt ·«J Zum billig-st n P « .
», �-.--i

e re1se
n. Gleichzeitig empfehle ich meine c0mf0r�
t-ahe1 eingerichteteC· nd » -Its,T:    « E« «e H-;»-E:   3iItcIent]IoIIe (1lIIi1eIn1in1Ie

 - . 9jU·?II . E7PF.i8E«??.I.»B93«0htUII8- ...-».»»,».» » »»
»z 7.Zu1·awshi.
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Yrima "z9orikand-Element,
Prima Gogoliner Bau- und Düngkalk,

?-«  Glasirte Thonr-Ihren --·-��:·e
in verschiedenen Weiten zu Wasserleitungen, C-lofetanlagen, Wiesenbriicken u. s. w.,

Glafirte Krippenfchalen und Schweintröge,
Cement-Beton-Röhren in verschiedenen Weiten,

� wie solche vom Kreigwegebauamt zu Ueberbrückungen vorgeschrieben sind �

-«&#39; Cement-Beton-Krippeu- und -Triige in allen Bangen, ·.
F»Z«k33»t»zt-Trottoir- und Hausflurplatten, glatt tunc
F- Terrazzo- nnd Cement-Fliesens ;�S»»L-W

« in verschiedenen Mustern zu Fußbodenbelägen für Hausflure, Leiden n. s. w.

-M» z» Orginal-Fabrikpreisen.

S. III(-lsclIoII-sl(y.
Die oben verzcichneten Cement-Beton-Waaren, deren Fabrikat mir als ein sehr gutes seit

vielen Jahren bekannt ist, kann ich jedem Bauherrn besonders ihrer Billigkeit und Haltbarkeit wegen
Hefe Wärmste empfehlen. Dieselben stehen in Güte jeden anderen theureren aus Stein gearbeiteten

aaren gle1ch. »
Namslau«», den 25. März 1892. Der Kreisbaumeifter. gez. P.As chenborn.

· A ReUszciIEU Hh...-

Hüte? Z Man Extra

gsößs;PkI« 3I;;ss-»sI)! « SmttlccU,
Mäitaic-, Beamten-,Li17kge!«ii:«t.«"cFe«JI:F:Ii«iiiITI«:I «« k«««�M«Y"�" "m�kspi"ksp  i    f Dominialsaatlein

Meine grosse Instituts! W« «« ze«g«mäß«" Preise«

D He;-Eiern sa111ue»x »Man jun»

... -I

XII?-IT

OEän xIxI:-I:
-  Eil eI1Bo1szoI1ow. Breslan.«"«FHI.kF�«E,?2«"T«s««?;k«"EkZ-THIS?"Æ.kk3I.7" X  s�s-»-iisiisiiii-»sis. «- X

« Kohlen- Kalb- CIIen1ent-G3coßlsasullung.as  Mutter Jesus olit«rscl1lef. Zahlen, stellt- Armut A
CottdIkotct. in ganzen nnd getheilten Waggonlad1mgen.

��-� Agcntcn gesucht. is- -
Jede Auskunft wird sofort eingehend ertheilt
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f IS-Gefchiift fiir feinere Maaßarbeit »in »natnrgemiißenc Schuhwerk. K -

J. E()kert
Sttml)matIIermflr. e

sel1iitzeastk.Nk. 21
empfiehlt sein Lager

eigener Fabrikation
�1- in -j

Yerren-,Zlumkn-
und

ÆincierI"ei«Iuiien,
sowie

sallsohahon.
S·ämmtliche Sachen

werden nur nach neuester
Fa(;on und aus Primit-

Material gefertigt.

,;B.cs g-peciacität
empfehle lZesonders

0Rettstrefeln0
nach neuester Vorschrift.

Ernst Postraoh�s
Mode!-Magazin,

I Andreaskirchftraße No. 2, .
- empfiehlt sein rei»chhdaltige(Z Lager von

��-.s ZNObeI-N ?
. in allen Hokzarten,
als complctte Ausftat ringen, der Neu-

» zeit entsprechend, in solide"r Arbeit und zeit-
i gEMäßeU Preisen, ferner empfehle

alle Arten Spiegel
in verschiedenen Größen, mit nnd ohne
Untersatz, sowie .

alle Arten Särge
in Metall, Eiche nnd Kiefer zur gefälligen
Beachtung. «

. - i

«Eannenl3.cee
verkauft

Kgl. Dom. set1tt1ogkau

sog.-ff «yx1»g«E,s,»sgg.g.1«:»o.ys I»
l)omia.ium Nassa(tel

« bei NamslaU zum Verkauf:

1. Ant1ers·sen I »» C»
2. cl1amInon 3,50 Mk.
3. Magnium bonumI ab WE-

��� Ebenso �-�

Saatlcin
den Ctr. mit 15 Mk.

Das Wirthsch.astsamt.

3Kcigra«:-, engl«. Riesen-
"mö6ren- und rothen
Hpeisemöt)rensamen

"�"�7·�·«-�« - Robert« Werner.
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Vorsicht beim Einkanfe -Thon

-UT
sit- L

-1k-

:EX »
Kunde: ,,.  . . Jch will kein offe-
nes Insectenpulver, denn ich habe
Zacherlin verlangt! . . . . Man rühmt

» diese Specialität mit Recht als das weit-
aus beste Mittel gegen jederlei Insecten und darum nehme ich nur:

eine versie-gelte Flasche mit dem Namen ,,Zacherl« an!«
In Honigtau bei Herrn
» » « » »
,, II(-1·Itstai1t ,, ,,
,, II!-eintritt-g ,, ,,

II�sl(1(-tatst IIOtktIIctIu.
II. I«sag(-.
Saat- Schatz, Drogerie.
Loh. «IokwlIs, ,,

Zur Saat!
Rücken, «,Llupine,

s Seradella, Roth-,
Weiß- und Tannenklee
W« li0l1Bl�l l«iSl1I�.
serade11a

in größeren und kleineren Posten abzugeben

  I. stoben

Ehilisalpeter,
» Sitperphospbate,
  ,,Kainit u. «,Kal?isakz
""pkI«h" Wal(1emar. Hoffmann.

wirke, Yupine, s
Zeradella Meigrasempfiehlt zur Saat , .

B. K1«1(3hle1«,
Briegerstraße 48, Kohlenplaix.
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H- Für Zahiileidende eiiifehle mein 2ltelier für-ziki·i"ieftleiUjöiis Zahiierfatz. I

inittelte Ausnah-mePreise.

Schm·erzloses Einsehen künstlicher Zähne sowie sehm"erzloses Plombiren und
N vtödte de est -M d . «er n nach n neu en etho en » » » » » »Zu meinem Atelier»;·werdei·i nur en lische und amerikanische Mineralzähne,bester. ualität, verarbeitet, sowie die Ad·b;äsions---»und Sauglai»nmer-Gebißplattennur aus« dem reinsten Pera-Kau-»tschuk hergestellt .«·»und durch Einlegen» -von Gold,
Platin oder ander«em..Meta«»ll fast unzerbreeh iche sind. -� Um·arbeit-ringen» 1inpa-ssenderiecen- und Reparaturen in kürYester Zeit. �· Voll·stä·nd"ig»e Garantie für guten

itz, naturgetreues3 Aussehen un Brauchbarkeit beiinKauen. � WenigerBe-
«ttag0 Ii·I1s»1«i-k," Zahnteehni»k,er-."

Ring. 7, -par.t»e»rre.- » «» ...,.... ».. ,.- - .«:,«« ,s«

-? yiinglitl1er

,. - «- . -· --«--- --

- Jede Hausfrau,e-«-«Qi,,    «
welch fch» d ·h e Familie vor Schaden bewahren und zugleich» eine .a»ngenehme und spannende,qb"e"k.Ztt1lich keine! 5r3ektüre für Groß mid Klein haben will, abonni«re auf die Wochenschrift:

3tatl1gelskc -�-·
Praltisches Woiheiiblait für alledeutfchen HauIsraiiea

mit den Gratisbeilagen: steile und Ils1I(lst·bolt und» der illustrirten Kinder-Zeitung:
Für unsere til(-II(-I.

Inhalt» des Blattes: Bele·hrende Aufsätze ans den Gebieten. der Erziehung, Haus-wirthschaft und GesundheitspflIege. Zahlreiche er-Ztrobte Rezevte nnd Hausmittel in den Abtheilungen:Fürs Haus; � Gemeinnütziges. �» häusliche inst. � Hausthiere. � Haus- und ZimmerZirten.-� 2lrbeitsftube. � Wäsche und Kleidun . � Backwerke. � Getränke. � Für die Küche. -� .nter-sfantes Fe ill to · Nu ·-

und sranco abgegeben wird.

e u e ninjeer mmer. · ·
, , Der vierteljäbtrliche Abonnementspreis beträgt I III. VII Pf. nnd ist vorher zu-bezahlen.
Preis pro Nummer 10 Pf. » » ««

sich von dem gediegenen und reichhaltigen Inhalte des ,,IlIsIsl1(-II(-I stirbt(-bot«
überzeugen will, der verlange von der I5:xpoe1x«t10ss Los ,,1I·«-sit«-»kzak Stutt-
I-I«ttos«« oder dem Colporteur Kannen eine Probenunimer, welche gern gratis

Die Ynnoncen-»Expeditian
-Voll ·

Rudolf Masse, Br-s1au.
0l1la.n0I·-st1«ass0 85, l �l�k.
besorgt pünktlich und zu den Originalvi«eisen
der Zeitungen, ohne Spesen,

zumute Jeder Gattung,
z. B. Geschästsanzeigen, Pacht-, Heiraths-,
Stellengesuche, Guts- und Geschiist«3-An-
und Verkäufe &c.
analle Zeitungen desJn-und Anstandes.

Belege werden für jede Einrückung ge-
liefert und bei größeren Aufträgen Rastatt
gewährt. Kostenvoranschliige nnd Kataloge
gratis. - -

« O » -

Bierfaßch en
;1!1ssnt:c;iner Brauerei geliehen, bitte mir bald zurück

« «« II. Hosianna
I

Brauereibesitzer.

« -
Alle Sorten

YunlieIruIienliifrncl·
empfiehlt aiich in diesem Jahre

, H Robert sieht.
Dunlles La?erbierin Patente-erschln flaschen

(-Hof-f G Görke), hochf«eine Qualität
I« 25 Fl. 3 Mark I

empfiehlt Paul Müller,
R-ins.

Eine fast neue

Schuhmacher-Maschi-sie
ist au"ßergewöhnlich billig zu verkaufen bei

I-·. sc-l1iftan Wwe.,
Klosterstras;e 2.

Verschiedene Zum von SsIukierwagen
sowie 3ttncpfliigras und Maschinen

stehen mit Garantie billigst zum Verkauf bei

Thusa.
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ll1lZktlIillllZllkillllll
� « Biirftcnfabrik,

Namslau, Klosterstraße Nr. 8,
empfiehlt dem geehrten Publikum

· seit! assort1rtes·
P1ust-l-.lIukstt-a-8:l(a1aa1-

Waaren-Lager
einer geneigten Beachtung.

T-· Rcparatureu«tve:-den schnell und
,s1"urrem � billigft rtUSgcsitl)ttz - - »«

·Fonintag»d-e-n 10.· April -NachnsI. »42 Uhr
luther1s eher Gottesd1enst.

« P» listige.

Meine Böttcherei
. » besindet sich vom 1. April ab

C· Bahnhofstraße l J
beim Fleistt«cermIlr. Wovon. Wolf«

II. gibt-sie;-. s
« Das gepmercis-H-satt»-te-Haksan C,-sanft :-«-Z:
El. I�is(3hok, hier, 8tfn"ihenflrasZe 5,
übernimmt landniesserische und ca tur-
techuische Arbeiten jeder Art. ·

Unterzeichneter empfiehlt sich

zum stimmen um! -Nepariren
von �-!Fki·1gel"n unt! «jEianino8
und bittet um gefl. Ofserten, welche jederzeit in
der Exped. d. Bl. für mich angenommen werden.

Paul ·Ia1-as(9h9lt,
Klavierftimmcr

krieg, Friedrichstraße 12.

!5»LLlFxL!LLkS!!»
E. Miglie.

II-IsseI-9s «

O salmiak-Tor11on11u-seist-n1)I1lv-r O
löst überraschend schnell allen Schmutz der damit
eingeweichten Wäsche und erleichtert in- hervor-
ragender Weise das Reinigen derselben.

Zu haben bei
0s-our Platze,

Germania-Drogerie.

l

· « Abbittc. « · «

Für die dem Freistellbesitzer-Sohne ErnstGallert
zu Jacobsdorf angethane Beleidigung leiste ich hier-
mit Abitte..JI

Jacob6dorf, den .«31. März r1892.
kraus VI�s(l21t21cs.

T Mit) l7altin I
Iamslau,

Ernst Danke,
Cond., carlss·uh,

B. botan,
ca-lskuli

I1II. �I�akss�s1II:-Ists.
ca-lsI·uh.

Zur Fruh1ahrssaat!
Miit)-, Weiß-zu. Tannen-
take, «(1t1Jmotl1ee,I1Iaigrass,
(1·Erl1sen ?l1J1irltenu TupinoJ O

in frischer, keimsähiger Qualität empfiehlt
G. I1t«I1I)et".

Loos e CI
zur Thierfchau des l&#39;andw. Vereins

zu Dlillt«-S(-h
I« «ä l Mark IF

«« 0pit-Z- Humdrustkerrj.

Ein sehr scharfer

Kettenhnnd,
große Bernhardiner Rasse, ist zu verkaufen

W. Waltok.



2. Beilage zu Nr. 14 des ,,Nams-lauer Kreisblattes.«
·Doynctstag, den 7. April 1892.

(k1lI0(
P. P.

Einem hochgeehrten Publikum von Stadt -und Land die ergebene Anzeige,
daß ich mein seit 45 Jahren betriebeneg

-.-�-·--. Uhren-Geschäft E
«« Verm 0ito solII1plre
übergeben habe. Jndem ich für das langjährige Vertrauen bestens danke, bitte ich,
dasselbe auch auf meinen Nachfolger gütigst übertragen zu wollen.

- -L Hochachtungsvoll
J0s. Tlnlemann.

Auf Vorftehendes Bezug nehmend, erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen,
daß ich das Uhren-Geschäft des Herrn «J0s. �l!hil9Iu-tun
käuflich übernommen habe nnd dasselbe unter der Firma:

.,.los. «l·t1i1ea1at111�s Naehllgk.: 0tto sel1aalce··
fortführen werde. Juden: ich bemüht sein werde, in jeder Hinficht durch Reellität
und solide Preise zufriedenstellende Arbeit zu liefern, bitte ich mein Unternehn«en
unterftiitzen zu wolleu und zeichne Hochachtungsvo«ll ergebenst

Name!-m, im April 1892. o I, I, C s c II II  C«

inem hochgeehrten Publikum von Stadt und
Umgegend beehre ich mich ganz ergebenst
anzuzeigen, daß ich im Hause des SchUh-
machermeisters Herrn B. Heinrich

hierselbst Krakauerftraße Nr. 9 ein

JTürMner�GeMäft
eröffnet habe.

Mein reichhaltiges Lager aller in mein
Geschäft einfchlagenden Artikel wird, was
ich hoffe, dem hochgeehrten Publikum, wclchem ich
prompte und reelle Bedienung zusichere, hinreichende
Auswahl bieten, und bitte ich deshalb, mich"mit
Aufträgen gefälligst beehren zu wollen.

· Hochachtungsvoll

P. slaniaa,
Kitrschnermeister.

F

Ei-: Geben neue Federn
EatBku verkaufen. Zu erfragen in der Exped.

seitens der Tischler-Jnnung zu Namslau
ein Gratulationstelegramm zugegangen, wo-
für ich derselben meinen herzlichsten Dank
hierdurch abzustatten mir erlaube.

IIerrmam1 Philipp,
«Tischlermeister in Wallendorf.

An1äß1ich meines: H o ch z sit ist mis-

Juden Königlichen Forst·en zu
sebmograu und Nteie
habe ich ,

Kiefern- u. Birken-
. Skl1eitholz,
abzugeben. ·

s. B1elsel1owsl(y.



Portl«cYnd-Cement
in allen Packungen ans den Fabriken der Schlesischcn Aetien-Gesell-

seh«-it zu Ck0scI10WiI2 empfiehlt biaigs:

0tl;0 FaIttu. «
«33ettfedern -

eneften nftaltwerden in der n . Reinigungs- nnd Desinfektions-A täglich gereinigt.

M u tu m e r l ,
· Y  Kloste.rstraße 12. 1
it« « ««««««« « 1«««" «L I . I I I I I I I I I I I I I I I I I . . I I I I I I . IT · �I H- -« I II I I , E «

-·- : . , ; e

Z: But ersten Communion. .-: L nI » . «

DE  Empfehle das in meinem Beilage erschicnene :-:
:I ;eattjokisclje .-::- « -: Farben,
 Gebet- Und GkspngvuaI  " I1vatiitnolIe Mannen.
- - Für 5 Pfge. können 10 Hühnereier

gefärbt werden. Mittel.st

SJJJJJJJJJJJJJJJJH

, von :-

I: M. Smolka und II. BönninghauI«en, J: - ; -
I:- in welchem alle gebräuchlichen Gebete und I:  a II   I  .
IF. Gesänge enthalten sind. .- ! ·
is M es-  I M ««-; Hi k»:M»«k,Ik:-i.«sk;;z,kS.k;Zchs;,;:« :::!
&#39; Namslau.e 0sI(al�- 0I)lI2. &#39;:: . b""9EU·» W
.-s««··s :« ·y·y ·«y· y««y·y ··y«y««y y··f

F»tige Gerniama-Drogerce.
L

Pol»storarl1t-1H1·1 S» J»I»IZ»IIs
« S « Muster RTTbeUsameU

IIhabe stets am», »«,»»»sz   Lag» Ell) erndorfer, ge1l1e und
;.-.- . ».�.- I ! , R·2UYW1k«2U  GrHs1Ptfar?ekmIlk1?1IIzen
V -()- " empfiehlt in bekannter keimfähiger WaareW D«""e"««9ackche" RoherttWerner.
und Reqenmäntel   -

empfehle in großer Auswahl zu sehr
billigen Preisen. weiß nnd blau, empfiehlt billigft

M. .l. lZo1«ma1m.   Ums Wo.
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Dampt�betrieb: 650 Pferdekrakt mit 451 Arbeitsmaschinen.

Ende 1890: 1s77 Personen beschäftigt.
Die vorzüglichen technischen und maschine1len Einrichtungen, die gewissen-

- hafte Verwendung von nur guten und besten Rohstoffen, und die auf lang-·
jähriger Erfahrung beruhende Fabrilcationsweise haben st01IwerclI�«W Fabri-

kate im In- und Auslande ein ebür ert.8· 8« ·? Es Ile(1aiI1s·n und 26 IIOkdipl0Ine anerkennen ihre Vorziig1ich1·:eit.
L sc II l(�«I" cII I II III c «o were act) a en u active sind in allen Städt(-n deutsch-
« e laws in den tin-seh Ves·l(aufssclIilclek l(enntlichen Geschäften vors-äthIg.
- q

L .
- ,

00:0o0.00000O00000000000

Engl. Glitt-(Ijiakdiuen
mitBaud cingefaszt, von20 Pfg. ab

größte Auswahl.

UEll�I IIkllll1Bs.
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seltener C3eI«egetII«1eii8I)2(Iuf!
.Schiine elcgante

P1IZhute
in allen Farben von 2 Mk. an in reichlicher Auswahl,

(Honsir1nandenhüte
kVf5EEj1,50 Mk» offerirt

Ring! Lunis silhokmaaa. Hing!

S

G««-« « -«»-« ·.-»J-««-7&#39;e-»
·s»fck-·i-c-k «-««--·«.5�««-» -.

In Nataslaa zu haben bei

lulius Wziontecl( jun. «

H-  -

simmet1tbaler

33Uccenkacber,
wirke Rasse, vier Wochen alt, sehr schön gebaut,

a«« vom slutnenauI
bei Konstadt.
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Maurer und Handarbeiter
können sich melden bei 0

Maurermeifter.

G&#39; Strohhiite ··II  t
werden gewaschen, gefärbt und moderuisi
M III. Kreis.

Zur Haat:
Sollte am! rathe Klumpen.
Sollte 0l1ekailakkek,
Rathe Itl;ta1t11I1tl1. »»
l«ol1·l«s litt-set;-l7utterkul1gt1.
weisselmaex1ax;zackekkuhen.
Wt-1s3«e gIszualco1111ge Futter-

mol1keu·  ··
Ruthe saetsea1oI1keu-

alles l891 er Ernte, empfiehlt

(-«« Ist-uI)0t«.

- l1altba1«stor Fusshoilen-lnstriol1!
 O Bernfte7;n- I
«  seh nelI�troei31en-GelI"aek
über Nacht trocknend, geruchlog, nicht·

SOK"WMI0«nachklebend, mit Farben in 4 Nüancen.
Vorräthig zum Fabrikpreis, Musterausstriche

und Prospecte gratis, in Namslau bei

Paul Eos(-I1gwil;z.

Saat-Kartoffeln.
150 (!ltr. trisrl1e Musen
und 200 (Iltt. (!1uhtIo,

für leichtesten Boden noch hocl)ertragreich, per
Ctr. mit 3,00 abzugeben

Dom. FxigggxY;oImoll,

Eine Salbe,
»in»it welcher man jedes Leder, Stiefel, Geschirre
conservirt, 1veich und 1vasse1«dicht macht ist

Kroner�s Lederfett.
Dosen von 10 bis 80 Pfg. Allein echt bei

Horai. l)otaaiseh.
g - H Schuh-Handlung. H H H :

A Summa nich-GkaI3Itühle
verschiedener Art,

elegant und gut gearbeitet, verkauft sehr preiewerth
A G. GL-3I«vvlj(3�l1,

Tapezi-er.
Ein -

IIillIlllllIl�bscIllllilsl3IlIllltllHII1l�ltl«
gelernter Stellmacher, Schlosser od. Schmied,
findet Stellung bei . -

P. II. N[-Es-1-tenS.

Hin Lehrling .
»kann bald oder später eintreten bei

E- FI«SI, Bäckermeister. H

derL1:s; hat;-leischerrt- zu we en, un sofo
antreten bei Nie(-11zi01,i

» Fleischermeister.-

können sich melden bei
- J. I-T«(«-keI·t,

Scl)uhmachermeister.

Kirchliche Nachrichten.
Namslan.

Am 6. Sonntage in der Fasten (Pa1marum), den 10.
April, predigen:

« Deutsch Vorm. 772 Uhr: Herr Pastor Nitransly:
C-onfirmation der polnischen Confirmanden.

Deutsch Vorm. 10 Uhr: Herr Pastor Klaembt.
Nachm. 2 Uhr: Herr Pastor Nitransky.

Collecte für die Bedilrstigen Gemeinden in der Provinz.
Passionsgottesdienst.

Am grünen Donners-tage den 14. April
Vormittag 9 Uhr Beichte und heiliges Abendmahl:

Herr Pastor Klaembt.
Nachmittag 5 Uhr: Herr Pastor Nitransky.

Am C-harfreitag den 15. April predigen:
Polnisch Vormittag 7I-: Uhr Herr Pastor Nitransky.
Deutsch Vormittag 10 Uhr Herr Pastor Klaembt.
Nachmittag 2 Uhr Herr Pastor Klaembt.




